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Behandlung  öffentlich  GD 086/17 
 

Betreff: Investitionszuschuss für die Errichtung einer Hauptorgel in der Wiblinger 
Klosterkirche in 2017 

  
Anlagen: Anlage 1: Antrag auf Zuschuss für die Errichtung einer Hauptorgel in der 

Wiblinger Klosterkirche vom 26.01.2017 (nicht öffentlich)  
 

 
Antrag: 
 
 

1. Den Investitionszuschuss 2017 für die Errichtung einer Hauptorgel in der Wiblinger 
Klosterkirche entsprechend Anlage 1 in Höhe von max. 85.000 Euro zu bewilligen.  

 
 Die außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von max. 85.000 Euro wird genehmigt. 
 Die Finanzierung der außerplanmäßigen Auszahlung erfolgt aus Allgemeinen Finanzmitteln 
 bis zum Erlass des Nachtragshaushaltsplanes 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Sabrina Neumeister 
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Sachdarstellung: 
 
Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen:  ja für das Haushaltsjahr 2017 
Auswirkungen auf den Stellenplan:  nein 

  

MITTELBEDARF 

2017 

INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG 
(Mehrjahresbetrachtung) 

 ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]  

PRC: 2810-510 

Investitionsauftrag: 751028100090 
Kostenart: 78180000 

   

Einzahlungen  €  Ordentliche Erträge  € 

Auszahlungen 85.000 €  Ordentlicher Aufwand  € 

       davon Abschreibungen  € 

   Kalkulatorische Zinsen (netto)  € 
     

Saldo aus Investitionstätigkeit 85.000 €  Nettoressourcenbedarf  € 

     

MITTELBEREITSTELLUNG 

1. Finanzhaushalt 2017   2017  

Auszahlungen (Bedarf): 85.000 €  innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei 
PRC   € 

Verfügbar:  €    

Ggf. Mehrbedarf  85.000 €  fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: 
PRC   € 

Deckung Mehrbedarf aus 
allgemeinen Finanzmitteln bis 
zum Erlass des 
Nachtragshaushaltsplans 

85.000 €    

PS-Projekt 7  €  Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln  € 

bzw. Investitionsauftrag 7  €    
     

2. Finanzplanung 2018 ff     

     

Auszahlungen (Bedarf):  €    

i.R. Finanzplanung veranschlagte 
Auszahlungen  € 

   

Mehrbedarf Auszahlungen über 
Finanzplanung hinaus   € 

   

Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung   
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1. Sachbericht 
Das spätbarocke Kloster Wiblingen bildet den krönenden Abschluss der oberschwäbischen 
Barockstraße mit seinem Zentrum, der Basilika St. Martin. Aufgrund der Säkularisation blieb der 
frühklassizistische Innenraum unvollendet und die Ausführung der Haupt-Orgel verhindert. 
Gebaut wurde seinerseits eine Chororgel von J. N. Holzhey, die leider nicht mehr vorhanden ist. 
Heute ist eine Orgel im Chorgestühl untergebracht. Leider vermag diese nicht, den Raum in seiner 
Gänze zu beschallen. 
 
Der Bau der Hauptorgel auf der Westempore soll die „Lücke“ schließen und dient damit die 
ehemalige Klosterkirche über 200 Jahre nach der Grundsteinlegung zu vollenden.  
 
2. Chance für die Kirchenmusik  
Der Einbau einer passenden Orgel macht dort Kirchenmusik möglich, die das ganze klangliche 
Potenzial des Kirchenraumes nutzen kann. Gemeinsam mit Chor und Orchester wird die Orgel als 
konzertantes Soloinstrument von der Empore erklingen. Eine optimale Nutzung der Akustik der 
ganzen Kirche und besonders des zentralen Kuppelraums ist möglich. 
 
3. Investititonszuschuss 2017 
Die geplanten Kosten für den Neubau der Orgel betragen rund 870.500 Euro.  
Der Einsatz des Fördervereins mit seiner Idee, Patinnen und Paten für die neuen Orgelpfeifen zu 
gewinnen, sowie Spenden und Zuschüsse zu akquirieren, trägt zur Finanzierung des Vorhabens bei. 
Die besondere Bedeutung dieses Projektes wird durch die finanzielle Unterstützung aus dem 
Kulturetat und der Förderzusage der Diözese unterstrichen. 
Der Zuschussantrag des Orgelförderverein Basilika Ulm-Wiblingen e. V. vom 26.01.2017 wird von 
der Kulturabteilung befürwortet. Die Finanzierung der außerplanmäßigen Auszahlung erfolgt aus 
Allgemeinen Finanzmitteln bis zum Erlass des Nachtragshaushaltsplans 2017.  
Der maximal benötigte Investitionszuschuss durch die Stadt Ulm beträgt für das Jahr 2017  
85.000 Euro.  
 

Einnahmen 2016 2017 2018 

Mitgliedsbeiträge 1.500 € 2.400 € 3.000 € 

Benefizveranstaltungen 8.600 € 12.000 € 15.000 € 

Spendentruhe/Einzelspenden 39.300 € 65.000 € 65.000 € 

Pfeifenpatenschaften 5.900 € 12.000 € 15.000 € 

Sonstige Einnahmen 2.800 € 3.000 € 50.000 € 

Summe Einnahmen 58.100 € 94.400 € 148.000 € 

Zuschüsse       

Bundesmittel Kulturetat 0 € 400.000 € 0 € 

Diözese  0 € 85.000 € 0 € 

Stadt Ulm 0 € 85.000 € 0 € 

Summe Zuschüsse 0 € 570.000 € 0 € 

Summe Einnahmen/Zuschüsse 58.100 € 664.400 € 148.000 € 

Gesamteinnahmen  870.500 € 

Ausgaben 2016 2017 2018 

Sonstige Ausgaben 7.500 € 13.000 € 0 € 

Orgelbauer 0 € 400.000 € 450.000 € 

Summe Ausgaben 7.500 € 413.000 € 450.000 € 

Gesamtausgaben  870.500 € 
 
Anmerkung: Detaillierter Finanzplan, siehe Antrag Seite 8 und 9. 
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